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ERSTER TEIL

§ 1

(1) Im Lande Berlin werden als Berufsvertretun-
gen

1. der Ärzte die Ärztekammer,

2. der Zahnärzte die Zahnärztekammer,

3. der Tierärzte die Tierärztekammer,

4. der Apotheker die Apothekerkammer,

5. der Psychologischen Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten

die Kammer für Psychologische Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten

errichtet (Kammern).

(2) Die Kammern sind Körperschaften des öffent-
lichen Rechts und berechtigt, Beamtenverhält-
nisse zu begründen. Sie führen ein Dienstsie-
gel. Sie haben ihren Sitz in Berlin.

§ 2

(1) Den Kammern gehören alle Ärzte, Zahnärzte,
Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten an, die im Land Berlin ihren
Beruf ausüben oder, ohne bereits Kammeran-
gehörige in einem anderen Land der Bundesre-
publik Deutschland zu sein, ihren Wohnsitz
haben.

Außerdem gehören

1. der Ärztekammer die Personen an, die die
ärztliche Prüfung (Staatsexamen) bestan-

den haben, aber noch nicht approbiert sind
(Ärzte im Praktikum); Satz 1 gilt entspre-
chend;

2. der Zahnärztekammer die staatlich aner-
kannten Dentisten an, die im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes ihren Wohnsitz ha-
ben oder dort ihren Beruf ausüben.

(2) Den Kammern gehören folgende Berufsange-
hörige nicht an:

1. Personen, die als Dienstkräfte der Auf-
sichtsbehörde Aufsichtsfunktionen aus-
üben,

2. Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum oder eines
Staates, dem die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union vertraglich einen entspre-
chenden Rechtsanspruch eingeräumt ha-
ben, sofern sie im Geltungsbereich dieses
Gesetzes nur vorübergehend und gelegent-
lich als Erbringer von Dienstleistungen im
Sinne des Artikels 50 des Vertrages zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft
tätig werden und in einem anderen europä-
ischen Staat im Sinne des ersten Halbsat-
zes dieser Nummer beruflich niedergelas-
sen sind.

§ 3

(1) Jeder Kammerangehörige hat sich bei der zu-
ständigen Kammer anzumelden und ihr die Be-
rechtigung zur Ausübung des Berufs und zum
Führen der Berufsbezeichnung nachzuweisen.
Er hat innerhalb eines Monats die Aufnahme,
die Beendigung und jede sonstige Änderung
der Berufsausübung sowie den Wechsel des
Wohnsitzes anzuzeigen und den Ladungen der
Kammer Folge zu leisten. Die Einhaltung die-

2.1 Berliner Kammergesetz

Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte,
Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten in der Fassung vom 04. September 1978 (GVBl. S. 1937, 1980), das zuletzt durch das
Elfte Gesetz zur Änderung des Berliner Kammergesetzes vom 17. März 2010 (GVBl. S. 135)
geändert worden ist.
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ser Pflichten kann durch Verwaltungszwang
durchgesetzt werden.

(2) Weitere Einzelheiten regeln die Kammern in
Meldeordnungen.

(3) Berufsangehörige nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 mel-
den die Erbringung von Dienstleistungen bei
der Aufsichtsbehörde oder den von ihr be-
stimmten Stellen (§ 14 Abs. 5).

§ 4

(1) Die Kammern haben die Aufgabe,

1. im Rahmen des Gesetzes die beruflichen
Belange ihrer Angehörigen und der Be-
rufsangehörigen nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 un-
ter Beachtung der Interessen der Allge-
meinheit wahrzunehmen,

2. die Erfüllung der Berufspflichten der
Kammerangehörigen und der Berufsange-
hörigen nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 zu überwa-
chen, soweit nicht für die im öffentlichen
Dienst tätigen Kammerangehörigen be-
sondere Zuständigkeiten bestehen,

3. für die Qualität der Berufsausübung zu
sorgen, die berufliche Fort- und Weiterbil-
dung ihrer Berufsangehörigen zu fördern
und die Weiterbildung nach Maßgabe der
gesetzlichen Vorschriften zu regeln,

4. aus dem Berufsverhältnis entstandene
Streitigkeiten zu schlichten, soweit nicht
andere Zuständigkeiten bestehen,

5. Berufsverzeichnisse zu führen,

6. die Berufsbildung und die Prüfung des
Fachpersonals der Kammerangehörigen
und der Berufsangehörigen nach § 2 Abs.
2 Nr. 2 im Rahmen der geltenden Rechts-
vorschriften zu regeln, soweit deren Be-
rufsbildung und Prüfung nicht durch ande-
re Vorschriften staatlich geregelt wird,

7. Kammermitgliedern und Berufsangehöri-
gen nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Heilberufeaus-
weise und sonstige Bescheinigungen, auch
elektronischer Art, sowie qualifizierte Zer-
tifikate oder qualifizierte Attribut-
Zertifikate mit Angaben über die berufs-
rechtliche Zulassung nach dem Signatur-
gesetz vom 16. Mai 2001 (BGBL. I S.
876), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs.

9 des Gesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I
S. 1970), in der jeweils geltenden Fassung,
einschließlich der Bestätigung berufsbezo-
gener Attribute, auszustellen und aus-
zugeben, wobei sie vorhandene Zertifizie-
rungsdienstanbieter nutzen und mit ande-
ren Kammern in Berlin oder länderüber-
greifend zusammenarbeiten können,

8. im Einverständnis mit der Aufsichtsbehör-
de weitere Aufgaben durchzuführen, die
ihnen im Rahmen ihrer Zweckbestimmung
zufallen, insbesondere in Einrichtungen
die Berufsausübung von Kammerangehö-
rigen zu fördern, und

9. Aufgaben durchzuführen, die ihnen von
der Aufsichtsbehörde übertragen werden.

(2) Zur Wahrung von Berufs- und Standesbelan-
gen sind die Kammern berechtigt, mit Kam-
mern des gleichen Berufs oder anderer Heilbe-
rufe, mit Verbänden, die gesetzliche Aufgaben
in der Sozialversicherung erfüllen, und mit
Verbänden, die Aufgaben im Rahmen der je-
weiligen Kammerzuständigkeit wahrzuneh-
men, in der Bundesrepublik Deutschland sowie
in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union Arbeitsgemeinschaften in einer Rechts-
form des bürgerlichen Rechts zu bilden.

(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1
Nr. 2 stehen den Kammern neben dem Verfah-
ren nach dem Dritten Teil dieses Gesetzes die
Mittel des Verwaltungsverfahrens- und Vewal-
tungsvollstreckungsrechts zur Verfügung.

(4) Im Falle einer Beschwerde über eine Dienst-
leistung sind die Kammern berechtigt, alle für
die Durchführung des Beschwerdeverfahrens
erforderlichen Informationen auch bei den zu-
ständigen Behörden des Niederlassungsstaates
einzuholen. Sie unterrichten den Empfänger
der Dienstleistung und die Aufsichtsbehörde
oder die von ihr bestimmten Stellen über das
Ergebnis der Prüfung.

(5) Für die Erörterung berufsübergreifender Ange-
legenheiten können die Kammern gemeinsame
Beiräte bilden. Diese haben die Aufgabe, die
Zusammenarbeit der Berufsgruppen zu fördern,
bei Interessenkonflikten ausgleichend zu wir-
ken und die Organe der Kammern bei der Auf-
gabenerfüllung zu unterstützen und zu beraten.
Die Beirats-mitglieder werden von den Vor-
ständen der jeweiligen Kammern berufen. Die
Zusammensetzung und die Anzahl der Mitglie-
der werden einvernehmlich festgelegt. Die ge-



Berliner Kammergesetz

Stand: 08.04.2010 Seite 3 von 17

meinsamen Beiräte geben sich jeweils eine Ge-
schäftsordnung.

(6) Die Ärztekammer wirkt im Rahmen ihrer Auf-
gabenstellung dabei mit, über die Möglichkei-
ten der Organspende, die Voraussetzung der
Organentnahme und die Bedeutung der Organ-
übertragung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Trans-
plantationsgesetzes vom 5. November 1997
(BGBI. I S. 2631) aufzuklären sowie Organ-
spendeausweise zusammen mit geeigneten
Aufklärungsunterlagen nach § 2 Abs. 1 Satz 2
des Transplantationsgesetzes bereitzuhalten.

(7) Verwaltungsverfahren für Tierärzte nach diesem
Gesetz können auch über eine einheitliche Stel-
le abgewickelt werden. Es gelten die Vorschrif-
ten des Teiles V Abschnitt 1a des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1
Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der
Berliner Verwaltung. Entscheidungen im Ver-
laufe dieser Verwaltungsverfahren trifft die
Tierärztekammer innerhalb von drei Monaten.
§ 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes gilt entsprechend.

§ 4a

(1) Die Kammern sind ermächtigt, die Berufsaus-
übung sowie die Berufspflichten der Kammer-
angehörigen und der nach § 2 Abs. 2 Nr. 2
nicht den Kammern angehörenden Berufsan-
gehörigen in Berufsordnungen zu regeln. Zu
deren Berufspflichten gehört es insbesondere,

1. den Beruf gewissenhaft auszuüben sowie
sich beruflich fortzubilden und sich dabei
über die für die Berufsausübung geltenden
Vorschriften zu unterrichten,

2. bei Vorliegen von Beschwerden über die
nicht gewissenhafte Berufsausübung Aus-
kunft zu erteilen, soweit sie sich bei Ertei-
lung der Auskunft nicht einer straf- oder
berufsrechtlichen Verfolgung aussetzen
würden oder die Pflicht zur Amts-
verschwiegenheit der im öffentlichen
Dienst tätigen Kammerangehörigen und
der Berufsangehörigen nach § 2 Abs. 2 Nr.
2 nicht entgegensteht,

3. über in Ausübung ihres Berufs gemachte
Feststellungen und getroffene Maßnahmen
Aufzeichnungen zu fertigen, soweit sie als
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Psychologi-
sche Psychotherapeuten oder Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeuten in eigener
Praxis tätig sind,

4. grundsätzlich am Notfalldienst teilzuneh-
men, soweit sie als Ärzte, Zahnärzte, Tier-
ärzte, Psychologische Psychotherapeuten
oder Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten in eigener Praxis tätig sind,

5. als Arzt eine Organentnahme bei einem
Lebenden erst durchzuführen, nachdem ei-
ne Lebendspendekommission nach § 4d
oder nach Rechtsvorschriften eines ande-
ren Bundeslandes ihr Gutachten erstattet
hat und

6. im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit als
Ärzte, Zahnärzte, Psychologische Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten auf besondere Ri-
siken für Vernachlässigung, Missbrauch
oder Misshandlung von Kindern zu achten
und, soweit dies erforderlich ist, auf
Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen
hinzuwirken; sie arbeiten hierzu insbeson-
dere mit anderen Berufen des Jugend-, Ge-
sundheits- und Sozialwesens und den Ein-
richtungen des öffentlichen Gesundheits-
dienstes und des Jugendamtes zusammen.

(2) Die Praxisinhaber haben bei Aufgabe ihrer
Praxis dafür zu sorgen, dass die nach Absatz 1
Satz 2 Nr. 3 gefertigten Aufzeichnungen und
sonstigen Patientenunterlagen nach den Vor-
schriften der Schweigepflicht und des Daten-
schutzes untergebracht und nur für Berechtigte
zugänglich gemacht werden. Kommen die Pra-
xisinhaber dieser Pflicht nicht nach, ist die zu-
ständige Kammer im Rahmen der Verwal-
tungsvollstreckung befugt, die Unterlagen zu
verwahren und zu verwalten oder durch Dritte
verwahren und verwalten zu lassen. Die Kam-
mern können zu diesem Zweck auch gemein-
same Einrichtungen errichten und nutzen.

(3) Die Pflicht zur Teilnahme am Notfalldienst
bleibt auch beim Führen von Facharzt- oder
Gebietsbezeichnungen, Schwerpunkt- oder
Teilgebietsbezeichnungen oder Zusatzbezeich-
nungen bestehen. In den Berufsordnungen ist
die Möglichkeit vorzusehen, dass auf Antrag
von dieser Verpflichtung ganz, teilweise oder
vorübergehend befreit werden kann. Eine Be-
freiung darf nur aus wichtigem Grund, insbe-
sondere wegen körperlicher Behinderung, au-
ßergewöhnlicher familiärer Belastung oder
Teilnahme an einem klinischen Bereitschafts-
dienst mit Notfallversorgung, erteilt werden.
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(4) Die Berufsordnung kann weitere Vorschriften
über Berufspflichten enthalten, insbesondere
über

1. die Ausübung des Berufs in eigener Praxis
oder in Einrichtungen, die der ambulanten
Behandlung dienen,

2. die Einhaltung der Schweigepflicht,

3. sonstige für die Berufsausübung geltende
Rechtsvorschriften,

4. das kollegiale Verhalten der Berufsange-
hörigen untereinander,

5. die Teilnahme an Qualitätssicherungsmaß-
nahmen,

6. die Teilnahme am Notfalldienst,

7. die Ausstellung von Gutachten und Zeug-
nissen,

8. das Führen von Berufsbezeichnungen,
akademischen Graden und Titeln,

9. die Praxis- und Apothekenankündigung,

10. die Praxis- und Apothekeneinrichtung,

11. die Durchführung von Sprechstunden der
Angehörigen der Ärzte-, Tierärzte- oder
Zahnärztekammer oder der Kammer für
Psychologische Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten sowie die Öffnungszeiten von Apothe-
ken,

12. die gemeinsame Ausübung der Berufstä-
tigkeit,

13. die Weitergabe von Patientendateien an
Praxisnachfolger,

14. die Angemessenheit und Nachprüfbarkeit
des Honorars,

15. das Verbot oder die Beschränkung der
Werbung,

16. die Verordnung und Empfehlung von Arz-
neimitteln, Heil- oder Hilfsmitteln,

17. das berufliche Verhalten gegenüber ande-
ren Berufsangehörigen und die Zusam-
menarbeit zwischen Berufsangehörigen
und Angehörigen anderer Berufe,

18. die Beschäftigung von Vertretern, Assis-
tenten und sonstigen Mitarbeitern,

19. die Beratungspflicht durch Ethikkommis-
sionen und

20. die Ausbildung von Mitarbeitern.

(5) Die Ausübung ambulanter ärztlicher, zahnärzt-
licher oder tierärztlicher Tätigkeit oder psycho-
therapeutischer Tätigkeit von Psychologischen
Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten außerhalb des Kran-
kenhauses einschließlich konzessionierter Pri-
vatkrankenanstalten oder der Tierkliniken ist
an die Niederlassung in eigener Praxis gebun-
den, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen
etwas anderes zulassen oder die Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 12. Dezember 2006 über
Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376
vom 27. Dezember 2006, S. 36) entgegensteht.
Satz 1 gilt nicht für Tätigkeiten bei Trägern,
die nicht gewerbs- oder berufsmäßig ärztliche,
zahnärztliche oder tierärztliche Leistungen
oder psychotherapeutische Leistungen von
Psychologischen Psychotherapeuten oder Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten an-
bieten oder erbringen.

§ 4b

(1) Die Kammern können Fürsorgeeinrichtungen
für ihre Kammerangehörigen, deren Familien
und Hinterbliebene schaffen. Soweit Leistun-
gen vom Bestehen oder früheren Bestehen ei-
ner Ehe abhängig gemacht werden, sind sie
auch bei Bestehen oder früherem Bestehen ei-
ner Lebenspartnerschaft zu gewähren. Der
Auflösung oder Nichtigkeit einer erneuten Ehe
entspricht die Aufhebung oder Auflösung einer
erneuten Lebenspartnerschaft. Fürsorgeeinrich-
tungen können auch für die Hinterbliebenen
derjenigen Berufsangehörigen geschaffen wer-
den, die bis zur Aufnahme der Tätigkeit dieser
Einrichtungen verstorben sind. Das Nähere ist
in einer Satzung zu regeln.

(2) Die Kammern können durch Beschluss der
Delegiertenversammlung unselbständige Ver-
sorgungseinrichtungen zur Sicherung ihrer
Kammermitglieder im Alter, bei Berufs-
unfähigkeit sowie zur Sicherung ihrer Hinter-
bliebenen schaffen. Beschließt die Delegier-
tenversammlung einer Kammer mit einer
Mehrheit von vier Fünfteln ihrer Mitglieder,
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dass die Versorgungseinrichtung rechtlich
selbständig sein soll, kann das Land Berlin er-
sucht werden, durch Gesetz eine Versorgungs-
einrichtung als rechtlich selbständige Körper-
schaft des öffentlichen Rechts zu errichten oder
eine bestehende Versorgungseinrichtung im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge in eine
rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen
Rechts umzuwandeln; mit der Errichtung oder
der Umwandlung entfällt das Recht der jewei-
ligen Kammer nach Satz 1. Die Absätze 3 bis
17 finden auf eine Versorgungseinrichtung
nach Satz 2 keine Anwendung.

(3) Die Kammern können ihre Mitglieder ver-
pflichten, Mitglieder der Versorgungseinrich-
tungen der Kammern zu werden. Dies gilt auch
für Personen, die, ohne Kammermitglied zu
sein, einen gesetzlich vorgeschriebenen Vorbe-
reitungs- oder Anwärterdienst ableisten. Für
die im öffentlichen Dienst als beamtete Dienst-
kraft tätigen Kammermitglieder und diejenigen
Kammermitglieder, die einen der in § 1 Abs. 1
genannten Berufe im Land Berlin nicht aus-
üben, darf die Mitgliedschaft in den Versor-
gungswerken nicht zwingend sein.

(4) Die Kammern können durch Anschlusssatzung,
die von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen
ist, oder durch vom Land Berlin abzuschlie-
ßenden Vertrag Angehörige anderer Kammern
desselben Berufs mit Sitz in der Bundesrepu-
blik Deutschland mit Zustimmung der anderen
Kammern in ihre Versorgungseinrichtungen
aufnehmen, sich einer anderen Versorgungs-
einrichtung desselben Berufs mit Sitz in der
Bundesrepublik Deutschland anschließen oder
zusammen mit anderen Versorgungseinrich-
tungen desselben Berufs eine gemeinsame un-
selbständige Versorgungseinrichtung schaffen.
Die Beteiligung aller Mitglieder an den Orga-
nen der Versorgungseinrichtung muss entspre-
chend dem Anteil der Mitglieder der beteilig-
ten Kammerbereiche an der Gesamtmitglieder-
zahl der Versorgungseinrichtung durch ent-
sprechende Regelungen in der Anschlusssat-
zung oder in dem Vertrag sichergestellt sein.
Der Anteil der Beteiligung ist zu Beginn des
Anschlusses und dann jeweils am Anfang der
Amtsperiode der Vertreterversammlung festzu-
legen. Die beteiligten Kammerbereiche müssen
durch mindestens ein Mitglied in der Vertre-
terversammlung vertreten sein.

(5) Die Versorgungseinrichtung hat folgende Or-
gane:

1. die Vertreterversammlung,

2. den Verwaltungsausschuss als geschäfts-
führenden Organ und

3. den Aufsichtsausschuss als Aufsicht füh-
rendes Organ.

Die Vertreterversammlung besteht aus zwölf
Mitgliedern, die der Versorgungseinrichtung
angehören müssen. Sie werden von der Dele-
giertenversammlung der jeweiligen Kammer
aus dem Kreis ihrer Mitglieder für die Dauer
von vier Jahren gewählt. Für die Wahl gilt § 7
Abs. 1 Satz 1 und 3 bis 5 entsprechend. Der
Verwaltungsausschuss und der Aufsichtsaus-
schuss bestehen jeweils aus sechs Mitgliedern,
die von der Vertreterversammlung gewählt
werden und der Versorgungseinrichtung ange-
hören müssen, jedoch nicht gleichzeitig Mit-
glieder eines anderen Organs der Versorgungs-
einrichtung oder des Vorstandes der jeweiligen
Kammer sein dürfen. Die Vertreterversamm-
lung beschließt über die Satzung und deren
Änderungen mit Zweidrittelmehrheit; die Sat-
zung und deren Änderungen bedürfen der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. In der Sat-
zung sind insbesondere die weiteren Aufgaben
der Vertreterversammlung sowie die Aufgaben,
die Zusammensetzung, die Amtsdauer und die
Wahlen der Ausschüsse einschließlich des
Wahlverfahrens zu regeln. Die Vertreterver-
sammlung kann die Wahlen der Ausschüsse
und das Wahlverfahren in einer besonderen
Wahlordnung, die der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde bedarf, regeln.

(6) Die Versorgungseinrichtung kann im Rechts-
verkehr unter ihrem Namen handeln, klagen
und verklagt werden. Vertretungsberechtigt
sind zwei Mitglieder des Verwaltungsaus-
schusses, unter den sich der Vorsitzende oder
der stellvertretende Vorsitzende befinden muss.
Die Mitglieder der Organe der Versorgungsein-
richtung haften dieser nur für Vorsatz und gro-
be Fahrlässigkeit.

(7) Das Vermögen der Versorgungseinrichtung ist
als nicht rechtsfähiges Sondervermögen zur Er-
füllung der Aufgaben nach Absatz 2 Satz 1
vom übrigen Vermögen der Kammer getrennt
zu halten. Der Sitz des Sondervermögens ist
der Sitz der Versorgungseinrichtung. Die
Kammer haftet für Verbindlichkeiten der Ver-
sorgungseinrichtung nur mit dem Sonderver-
mögen. Die sonstigen Verbindlichkeiten der
Kammer dürfen nicht aus dem Sondervermö-
gen erfüllt werden.
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(8) Die Versorgungseinrichtung erhebt von ihren
Mitgliedern Abgaben. Das Nähere ist in der
Satzung zu regeln, insbesondere der Kreis der
Abgabepflichtigen, der die Abgabe begründen-
de Tatbestand, die Bemessungsgrundlagen und
der Satz der Abgabe sowie der Zeitpunkt der
Entstehung und der Fälligkeit der Abgabe. In
der Satzung ist auch die Berücksichtigung von
Mutterschutz- und Kinderbetreuungszeiten un-
ter Zugrundelegung des jeweiligen Finanzie-
rungsverfahrens der Versorgungseinrichtung zu
regeln.

(9) Die Mitglieder haben der Versorgungseinrich-
tung den für die Festsetzung der Höhe der Ab-
gaben erheblichen Sachverhalt mitzuteilen und
erforderliche Auskünfte zu erteilen. Sie müssen
die erheblichen Tatsachen vollständig und
wahrheitsgemäß offen legen und die Einkom-
mensverhältnisse durch Vorlage von Einkom-
mensteuerbescheiden, Bescheinigungen von
Angehörigen der steuerberatenden Berufe oder
Bescheinigungen über das sozial-
versicherungspflichtige Bruttoeinkommen be-
legen.

(10) Die Versorgungseinrichtung ist befugt, Mahn-
gebühren, Säumniszuschläge, Zinsen und Kos-
ten einer Vollstreckung (Gebühren, Auslagen)
zu erheben.

(11) Die Versorgungseinrichtung gewährt insbeson-
dere folgende Leistungen:

1. Altersrente,
2. Berufsunfähigkeitsrente,
3. Witwen- und Witwerrente sowie
4. Halb- und Vollwaisenrente.

Auf die Witwen- und Witwerrente findet § 46
Abs. 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
entsprechende Anwendung. Ansprüche auf
Leistungen der Versorgungseinrichtung können
nicht abgetreten oder verpfändet werden. Für
die Pfändung von Leistungen der Versorgungs-
einrichtung gelten § 54 des Ersten Buches So-
zialgesetzbuch und § 850c der Zivilprozess-
ordnung entsprechend.

(12) Wer seine Leistung nach Absatz 11 beantragt
oder bezieht, hat

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leis-
tung erheblich sind, und auf Verlangen der
Versorgungseinrichtung der Erteilung der er-
forderlichen Auskunft durch Dritte zuzu-
stimmen,

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die
Leistungsgewährung erheblich sind, unver-
züglich mitzuteilen und

3. Beweismittel zu bezeichnen, Beweisurkun-
den vorzulegen oder ihrer Vorlage durch
Dritte zuzustimmen.

Wer Leistungen nach Absatz 11 beantragt oder
bezieht, soll sich auf Verlangen der Versor-
gungseinrichtung ärztlichen, psycho-logischen
oder psychotherapeutischen Untersuchungs-
maßnahmen und Begutachtungen unterziehen,
soweit diese für die Entscheidung über die
Leistung erforderlich sind. Auf Anforderung
der Versorgungseinrichtung sind Lebensbe-
scheinigungen vorzulegen. Wer wegen Berufs-
unfähigkeit Leistungen beantragt oder bezieht,
soll sich auf Verlangen der Versorgungsein-
richtung einer Heilbehandlung unterziehen,
wenn zu erwarten ist, dass sie eine Verbesse-
rung des Gesundheitszustandes herbeiführen
und den Eintritt einer Berufsunfähigkeit ver-
hindern oder die Berufsunfähigkeit wiederher-
stellen wird. Auf die Grenzen der Mitwirkung
ist § 65 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch
entsprechend anzuwenden. Kommt eine Per-
son, die Leistungen nach Absatz 11 beantragt
oder bezieht, ihren Mitwirkungspflichten nicht
nach, kann die Versorgungseinrichtung ohne
weitere Ermittlungen die Leistungen bis zur
Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilwei-
se versagen oder entziehen, soweit die Voraus-
setzungen der Leistungen nicht nachgewiesen
sind, die Person auf die Folgen schriftlich hin-
gewiesen worden und ihrer Mitwirkungspflicht
nicht innerhalb einer gesetzten angemessenen
Frist nachgekommen ist.

(13) Hat die Versorgungseinrichtung auf Grund
eines Schadensereignisses Leistungen an ein
Mitglied der Versorgungseinrichtung zu
erbringen, geht ein Anspruch des Mitglieds auf
Ersatz des Schadens bis zur Höhe der erbrach-
ten Versorgungsleistungen auf die Versor-
gungseinrichtung über. Dies gilt auch für einen
Anspruch auf Ersatz des Beitragsausfalls mit
Ausnahme desjenigen Zeitraumes, für den
Lohnfortzahlung oder sonstige der Beitrags-
pflicht unterliegende Leistungen erbracht wer-
den. Durch die Berücksichtigung rentenrechtli-
cher Zeiten im Falle des schadensbedingten
Eintritts einer Berufsunfähigkeit wird ein An-
spruch auf Schadensersatz nicht ausgeschlos-
sen. Die Vorschriften des § 116 Abs. 2 bis 7
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch und der
§§ 399 bis 404 und 412 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches sind entsprechend anzuwenden.
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(14) Die Versorgungseinrichtungen unterliegen der
Versicherungsaufsicht, die die für das Versi-
cherungswesen zuständige Senatsverwaltung
im Einvernehmen mit der für das Gesund-
heitswesen zuständigen Senatsverwaltung aus-
übt.

(15) Die Versicherungsaufsicht überwacht die ord-
nungsgemäße Durchführung des Geschäftsbe-
triebes der Versorgungseinrichtungen und die
ausreichende Wahrung der Belange der Mit-
glieder. Dabei hat die Versicherungsaufsicht
darauf zu achten, dass die Versorgungseinrich-
tungen jederzeit in der Lage sind, ihre Ver-
pflichtungen gegenüber den Mitgliedern zu er-
füllen, dass sie ausreichende versicherungs-
technische Rücklagen bilden, ihr Vermögen in
geeigneten Vermögenswerten anlegen, die
kaufmännischen Grundsätze hinsichtlich der
Verwaltung, der Rechnungslegung und der
Kontrolle einhalten, eine ausreichende Kapital-
ausstattung vorhalten und die Grundlagen ihres
Geschäftsplanes erfüllen. Die für das Versiche-
rungswesen zuständige Senatsverwaltung wird
ermächtigt, eine Rechtsverordnung zu erlassen,
die die nähere Ausgestaltung dieser Geschäfts-
führungs- und Aufsichtsgrundsätze der Versor-
gungseinrichtungen regelt und insbesondere
Bestimmungen enthält

1. zu den Grundsätzen des Geschäftsbetrie-
bes,

2. zur Kapitalausstattung,

3. zur Vermögensanlage,

4. zur Rechnungslegung und Berichterstat-
tung,

5. zur Jahresabschlussprüfung und

6. zu den Aufsichtsbefugnissen.

(16) Für Kammern, die innerhalb von drei Monaten
nach Inkrafttreten des Neunten Gesetzes zur
Änderung des Berliner Kammergesetzes vom
19. Juni 2006 (GVBl. S. 570) einen Beschluss
nach Absatz 2 Satz 2 fassen, gelten die Absätze
3 bis 15 erst nach Ablauf eines Jahres nach In-
krafttreten des Neunten Gesetzes zur Änderung
des Berliner Kammergesetzes, wenn nicht in-
nerhalb dieser Zeit eine Versorgungseinrich-
tung als rechtlich eigenständige Körperschaft
des öffentlichen Rechts errichtet wurde. Inner-
halb dieser Zeit gelten die bis zum Inkrafttreten

des Neunten Gesetzes zur Änderung des Berli-
ner Kammergesetzes geltenden Vorschriften.

(17) Die erste Wahl der Vertreterversammlung nach
Absatz 5 Satz 3 hat innerhalb von sechs Mona-
ten nach Inkrafttreten des Neunten Gesetzes
zur Änderung des Berliner Kammergesetzes
stattzufinden. In der ersten Sitzung dieser Ver-
treterversammlung sind der Aufsichtsausschuss
und der Verwaltungsausschuss nach Absatz 5
Satz 5 zu wählen. Bis zu diesem Zeitpunkt gel-
ten die bis zum Inkrafttreten des Neunten Ge-
setzes zur Änderung des Berliner Kammerge-
setzes geltenden Vorschriften. Abweichend
von Satz 3 gilt Absatz 11 Satz 2 mit Wirkung
vom 1. Januar 2005.

§ 4c

(1) Bei der Ärztekammer ist eine Ethikkommission
als unselbständige Einrichtung zu errichten, die
die Aufgabe hat, die Kammermitglieder sowie
die Organe der Kammer zu ethischen und
rechtlichen Fragestellungen in der Medizin
nach gesetzlichen Vorgaben sowie bei biome-
dizinischen Forschungsvorhaben und Thera-
pieversuchen am Menschen zu beraten und
darüber ein schriftliches Votum abzugeben.
Damit dient sie dem Schutz der Patienten so-
wie der Probanden, dem Schutz der Forschen-
den und der Vertrauensbildung gegenüber der
notwendigen medizinischen Forschung. Der
Ethikkommission gehören mindestens 15 Mit-
glieder, höchstens jedoch 50 Mitglieder an, von
denen mehr als die Hälfte Ärzte sein sollen.
Außer Ärzten, unter denen sich Vertreter der
medizinischen Forschung und der Pharmako-
logie befinden sollen, gehören zu den Mitglie-
dern Vertreter der Fachberufe im Gesund-
heitswesen, insbesondere der Pflege, sowie der
Geistes-, Rechts- und Sozialwissenschaften
und auch Laien. Die Mitglieder werden von der
Ärztekammer vorgeschlagen und nach Herstel-
lung des Einvernehmens von der zuständigen
Senatsverwaltung berufen. Bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben sind die Mitglieder der
Ethikkommission unabhängig, an keinerlei
Weisungen gebunden und nur ihrem Gewissen
verpflichtet.

(2) Das Nähere ist in einer Satzung zu regeln,
insbesondere

1. die Voraussetzungen für die Tätigkeit der
Ethikkommission und die Organisation ih-
rer Arbeit,
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2. die Anforderungen an Sachkunde, Unab-
hängigkeit und Pflichten ihrer Mitglieder,

3. die Geschäftsführung,

4. die Aufgaben des Vorsitzenden,

5. das Verfahren,

6. die Kosten des Verfahrens,

7. die Entschädigung der Mitglieder und

8. die Dauer der Berufung.

(3) An den medizinischen Fachbereichen oder
Fakultäten der Universitäten können Ethik-
kommissionen errichtet werden. Deren Mit-
glieder werden von den jeweiligen Fachberei-
chen oder Fakultäten vorgeschlagen und nach
Herstellung des Einvernehmens von der zu-
ständigen Senatsverwaltung berufen. Die Sat-
zungen für diese Kommissionen werden nach §
2 Abs. 1 des Berliner Hochschulgesetzes in der
Fassung vom 5. Oktober 1995 (GVBl. S. 727),
das zuletzt durch Artikel IX des Gesetzes vom
12. März 1997 (GVBl. S. 69) geändert worden
ist, erlassen. Im übrigen gelten die Anforde-
rungen der Absätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Bei der Zahnärzte-, der Tierärzte- und der
Apothekerkammer sowie der Kammer für Psy-
chologische Psychotherapeuten und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten können
ebenfalls Ethikkommissionen errichtet werden;
die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

§ 4d

(1) Bei der Ärztekammer ist eine Kommission für
die Erstattung der gutachtlichen Stellungnah-
men nach § 8 Abs. 3 Satz 2 des Transplantati-
onsgesetzes (Lebendspendekommission) als
unselbständige Einrichtung zu errichten. Die
Kommission besteht aus

1. einem Arzt,

2. einer Person mit der Befähigung zum
Richteramt und

3. einer in psychologischen Fragen erfahre-
nen Person.

Für jedes Kommissionsmitglied wird mindes-
tens ein Stellvertreter berufen.

(2) Die Ärztekammer wird ermächtigt, eine Ver-
einbarung mit der Landesärztekammer Bran-
denburg über die Bildung einer gemeinsamen
Kommission nach Absatz 1 für die Länder Ber-
lin und Brandenburg zu schließen. Darin sind
insbesondere die Berufung der Mitglieder ein-
schließlich des Vorsitzenden sowie die Festle-
gung des Kommissionssitzes zu regeln. Bei ei-
ner Vereinbarung nach Satz 1 ist sicherzustel-
len, dass die Berufung der Mitglieder der ge-
meinsamen Kommission im Einvernehmen mit
der die Staatsaufsicht über die Ärztekammer
führenden Senatsverwaltung erfolgt und die
maßgeblichen Vorschriften dieses Gesetzes zur
Bildung und Tätigkeit der Kommission beach-
tet werden.

(3) Als Mitglied der Kommission darf nicht beru-
fen werden, wer

1. als Arzt an der Entnahme oder Übertra-
gung von Organen beteiligt ist,

2. Weisungen eines Arztes untersteht, der an
solchen Maßnahmen beteiligt ist, oder

3. aus sonstigen Gründen, insbesondere we-
gen Unzuverlässigkeit oder Unwürdigkeit
auf Grund einschlägiger Vorstrafen, Ver-
mögensverfall, Schwäche der geistigen
oder körperlichen Kräfte, für die Wahr-
nehmung der Kommissionstätigkeit unge-
eignet erscheint.

(4) Die Mitglieder der Kommission und die Stell-
vertreter werden vom Vorstand der Ärztekam-
mer im Einvernehmen mit der die Staatsauf-
sicht über die Ärztekammer führenden Senats-
verwaltung für die Dauer von fünf Jahren beru-
fen. Eine erneute Berufung ist zulässig. Für
ausgeschiedene Mitglieder und deren Stellver-
treter sind für die Zeit bis zum Ende der regulä-
ren Amtszeit neue Mitglieder zu berufen.

(5) Lagen die Voraussetzungen für die Berufung
nach den Absätzen 1 und 3 nicht vor, sind sie
nachträglich weggefallen oder liegt sonst ein
wichtiger Grund vor, so hat der Vorstand der
Ärztekammer die entsprechende Person abzu-
berufen. Sind hinreichende Anhaltspunkte für
eine Abberufung gegeben, so kann der Vor-
stand der Ärztekammer die Teilnahme an den
Kommissionssitzungen vorläufig untersagen.

(6) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sind die
Mitglieder der Kommission unabhängig, unter-
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liegen keinen Weisungen und sind nur ihrem
Gewissen verpflichtet.

(7) Die Kommission wird auf Antrag der Einrich-
tung tätig, in der das Organ entnommen wer-
den soll. Der Antrag ist nur wirksam, wenn er
von dem Organspender vor Eingang bei der
Kommission unterschrieben worden ist, die üb-
rigen Voraussetzungen nach § 8 des Transplan-
tationsgesetzes vorliegen und dies durch die
antragstellende Einrichtung bestätigt wird. Ge-
gen die gutachtliche Stellungnahme sind
Rechtsbehelfe nicht gegeben.

(8) Die Kommission soll den Organspender per-
sönlich anhören. Sie kann Zeugen und Sach-
verständige sowie in begründeten Einzelfällen
den Organempfänger anhören.

(9) Die Ärztekammer wird ermächtigt, das Nähere
durch Satzung zu regeln, insbesondere

1. die Geschäftsführung und die Organisation
der Arbeit,

2. die Wahl des Vorsitzenden und dessen
Aufgaben,

3. das Verfahren,

4. die Kosten des Verfahrens und

5. die Entschädigung der Mitglieder.

§ 5

Die Kammern haben auf Verlangen von Behörden
in allen Berufs- oder Fachfragen Gutachten zu
erstatten oder Sachverständige zur Erstattung von
Gutachten namhaft zu machen. Sie sind auch dazu
berufen, bei Gerichten Gutachten über die Ange-
messenheit einer Gebührenforderung abzugeben.

§ 5a

(1) Die Kammern dürfen von ihren Mitgliedern
und Berufsangehörigen nach § 2 Abs. 2 Nr. 2
folgende Daten in die Berufsverzeichnisse nach
§ 4 Abs. 1 Nr. 5 aufnehmen und weiterverar-
beiten:

1. Namen
2. Akademische Grade und Titel
3. Anschriften
4. Geburtsdatum und -ort
5. Geschlecht

6. Staatsangehörigkeit
7. Ausbildung
8. Berufs- und Betriebserlaubnis sowie die

ausstellende Behörde oder Stelle und de-
ren Aufsichtsbehörde

9. Weiter- und Fortbildung
10. Berufliche Tätigkeit und Betriebsstätte
11. Telekommunikationsanschlüsse
12. Ort der letzten Berufsausübung
13. Mitgliedstaat der rechtmäßigen Niederlas-

sung
14. Mitgliedschaft einschließlich zuvor oder

gleichzeitig bestehender Mitgliedschaften
in einer Kammer oder einer vergleichbaren
Berufsorganisation

15. Beitrags- und Gebührenpflicht
16. Bank- und andere Inkassoverbindungen
17. Tätigkeit in der Selbstverwaltung
18. Berufsbildung und Prüfung des Fachper-

sonals
19. Erfüllung der Berufspflichten, berufsge-

richtliche Maßnahmen.

Die Kammern dürfen die im Berufsverzeichnis
geführten Daten insoweit veröffentlichen und
übermitteln, als diese Daten auch aus anderen
Quellen allgemein zugänglich sind.

(2) Die Kammern dürfen außerdem von den Mit-
gliedern ihrer Versorgungseinrichtungen nach
§ 4 Abs. 2 für deren Zwecke folgende Daten
verarbeiten:

1. Namen und Geburtsdatum des Ehepartners
oder Lebenspartners und der Kinder

2. Beziehungen zu anderen Rentenversiche-
rungsträgern.

(3) Die Kammern dürfen im Rahmen ihrer Aufga-
ben nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 von den Beschwer-
deführern und anderen Antragstellern folgende
Daten verarbeiten:

1. Namen
2. Anschriften
3. Telekommunikationsanschlüsse

(4) Die Kammern dürfen im Rahmen ihrer Aufga-
be als zuständige Stelle für die Berufsbildung
der Arzt-, Zahnarzt- und Tierarzthelfer sowie
pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten
nach dem Berufsbildungsgesetz vom 14. Au-
gust 1969 (BGBl. I S. 1112/GVBI. S. 1363),
zuletzt geändert durch die Anlage I Kapitel
XVI Sachgebiet C Abschnitt II Nr. 1 des Eini-
gungsvertrages vom 31. August 1990 in Ver-
bindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23.
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September 1990 (BGBl. II S. 885, 1135), von
den beteiligten Personen folgende Daten verar-
beiten:

1. Namen
2. Anschriften
3. Geburtsdatum und -ort
4. Geschlecht
5. Staatsangehörigkeit
6. Vorbildung
7. Schulbesuch
8. Ausbildungsstelle
9. Ausbildungsverhältnis
10. Prüfungen
11. Gebühren.

(5) Die Kammern dürfen von Personen, die Leis-
tungen aus Fürsorge- oder Versorgungseinrich-
tungen nach § 4b Abs. 2 beziehen, folgende
Daten verarbeiten:

1. Namen
2. Anschriften
3. Geburtsdatum
4. Bankverbindung
5. Leistungen
6. Rentner-Krankenversicherung
7. Pfändungen
8. Ausbildungsverhältnisse der Kinder
9. Bei Leistungen aus Fürsorgeeinrichtungen:

Einkommens- und Vermögensverhältnisse.

(6) Die Apothekerkammer Berlin darf von Auszu-
bildenden gemäß § 3 der Approbationsordnung
für Apotheker vom 19. Juli 1989 (BGBl. I
S. 1489/GVBl. S. 1576), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 19. Juni 1991 (BGBl. I
S. 1343), folgende Daten verarbeiten:

1. Namen
2. Anschriften
3. Telekommunikationsanschlüsse
4. Geburtsdatum und -ort
5. Geschlecht
6. Staatsangehörigkeit
7. Datum und Ort des 2. Staatsexamens
8. Ausbildungsstätten
9. Ausbildungsverhältnis
10. Unterrichtsveranstaltungen.

(7) Die Kammern dürfen von Personen, die von
einem Kammerangehörigen beschäftigt wer-
den, folgende Daten verarbeiten:

1. Namen
2. Anschriften
3. Geburtsdatum und -ort
4. Tätigkeitsbereich

5. durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit
6. Ausbildungsweg.

(8) Die Kammern dürfen von Personen, zu denen
sie zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung Kon-
takte herstellen, folgende Daten verarbeiten:

1. Namen
2. Anschriften
3. Funktion
4. Telekommunikationsanschlüsse.

§ 6

(1) Organe der Kammern sind:

1. die Delegiertenversammlung,
2. der Vorstand.

(2) Die Rechte und Pflichten der Organe der
Kammern werden durch die Hauptsatzungen
bestimmt, soweit sie nicht durch dieses Gesetz
festgelegt sind.

§ 7

(1) Die Mitglieder der Delegiertenversammlung
werden auf die Dauer von vier Jahren von den
Kammermitgliedern in allgemeiner, unmittel-
barer, freier, gleicher und geheimer Wahl ge-
wählt. Die Delegiertenversammlung besteht
aus 45 Mitgliedern. Die Wahlen werden nach
den Grundsätzen der Verhältniswahl durchge-
führt. Wird nur ein Wahlvorschlag eingereicht,
so findet Mehrheitswahl statt. Näheres regeln
Wahlordnungen, die von den Kammern erlas-
sen werden.

(2) Jeder Delegiertenversammlung gehört als Mit-
glied außerdem je ein Vertreter der Freien Uni-
versität und der Humboldt-Universität zu Ber-
lin an, der Kammerangehöriger sein muss und
von dem jeweils zuständigen Fachbereich zu
benennen ist. Soweit mehrere Fachbereiche für
einen Studiengang bestehen, benennen diese
gemeinsam einen Vertreter.

(3) Die Hauptsatzungen können vorsehen, dass
diejenigen Mitglieder der Delegiertenversamm-
lung ausscheiden, die an drei aufeinanderfol-
genden Sitzungen unentschuldigt nicht teilge-
nommen haben.
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§ 8

(1) Wahlberechtigt zur Delegiertenversammlung
sind alle Kammerangehörigen, sofern sie nicht
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

(2) Vom Wahlrecht ausgeschlossen ist,

1. wer infolge Richterspruchs das Recht, in
öffentlichen Angelegenheiten zu wählen
oder zu stimmen, oder infolge berufs-
gerichtlicher Verurteilung das aktive
Kammerwahlrecht nicht besitzt,

2. wem zur Besorgung aller seiner Angele-
genheiten ein Betreuer nicht nur durch
einstweilige Anordnung bestellt worden
ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis
des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und
§ 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs be-
zeichneten Angelegenheiten nicht erfasst,

3. wer auf Grund einer Anordnung nach § 63
des Strafgesetzbuchs in einem psychiatri-
schen Krankenhaus untergebracht ist,
wenn die Unterbringung auf der Feststel-
lung der Schuldunfähigkeit nach § 20 des
Strafgesetzbuchs beruht.

§ 9

(1) Wählbar zur Delegiertenversammlung sind die
wahlberechtigten Kammerangehörigen.

(2) Nicht wählbar ist,

1. wer nach § 8 vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen ist,

2. wer infolge Richterspruchs die Wählbar-
keit, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter oder das passive Kammer-
wahlrecht nicht besitzt.

§ 10

(1) Die Delegiertenversammlung beschließt über

die Hauptsatzung,
die Wahlordnung,
die Geschäftsordnung,
die Meldeordnung,
die Beitragsordnung,
die Gebührenordnung,
die Schlichtungsordnung,
die Berufsordnung,

die Weiterbildungsordnung,
die Errichtung von Fürsorgeeinrichtungen
und Versorgungseinrichtungen,
die Satzung der Ethikkommission,
die Satzung der Lebendspendekommissi-
on.

(2) Hauptsatzung, Wahlordnung, Meldeordnung,
Beitragsordnung, Gebührenordnung, Schlich-
tungsordnung, Berufsordnung und Weiterbil-
dungsordnung, die Errichtung von Fürsorge-
einrichtungen und Versorgungseinrichtungen,
die Satzung der Ethikkommission sowie die
Satzung der Lebendspendekommission bedür-
fen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. In
der Beitragsordnung sind die besonderen Ver-
hältnisse derjenigen Kammer-mitglieder, die
einen der in § 1 Abs. 1 genannten Berufe nicht
oder nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes
ausüben, angemessen zu berücksichtigen.

§ 11

(1) Jede Delegiertenversammlung wählt den Vor-
stand, der aus dem Vorsitzenden (Präsidenten),
einem stellvertretenden Vorsitzenden (Vizeprä-
sidenten) und fünf bis neun weiteren Mitglie-
dern besteht.

(2) Die Mitglieder des Vorstandes dürfen nicht
zugleich Vorstandsmitglieder der Kassenärztli-
chen Vereinigung Berlin oder der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Berlin sein.

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte der Kammer.
Zwei Vorstandsmitglieder, unter denen sich der
Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsit-
zende befinden muss, vertreten gemeinsam die
Kammer gerichtlich und außergerichtlich.

§ 12

(1) Die Mitglieder der Delegiertenversammlung
sind ehrenamtlich tätig. Durch Beschluss der
Delegiertenversammlung können ihnen für die
Teilnahme an Sitzungen sowie zur Erledigung
besonderer Aufgaben Entschädigungen ge-
währt werden.

(2) Die Entschädigung der Vorstandsmitglieder
wird durch die Satzungen geregelt.



Berliner Kammergesetz

Seite 12 von 17 Stand: 08.04.2010

§ 13

(1) Die Kammern erheben auf Grund einer von
ihnen zu erlassenden Beitragsordnung von den
Kammerangehörigen Beiträge.

(2) Die Kammern können im Rahmen der ihnen
obliegenden Aufgaben durch Satzung die Er-
hebung von Gebühren und Auslagen vor-
schreiben für

1. Amtshandlungen,

2. die Benutzung von Einrichtungen und Ge-
genständen sowie für besondere Leistun-
gen, die keine Amtshandlungen sind.

(3) Die Kammern dürfen den für die Vollstreckung
zuständigen Behörden die zum Zwecke der
Vollstreckung erforderlichen personenbezoge-
nen Daten der Schuldner übermitteln.

§ 14

(1) Die Staatsaufsicht über die Kammern führt das
für das Gesundheitswesen zuständige Mitglied
des Senats.

(2) Die Aufsichtsbehörde ist zu den Sitzungen der
Kammerorgane einzuladen und zu hören.

(3) Jede Kammer hat der Aufsichtsbehörde jähr-
lich einen Bericht über das abgelaufene Ge-
schäftsjahr zu erstatten.

(4) Jede Kammer hat der Aufsichtsbehörde oder
den von ihr bestimmten Stellen nach näherer
Vereinbarung

1. Abschriften des Berufsverzeichnisses zu
übersenden und über Veränderungen lau-
fend zu berichten,

2. die für statistische Zwecke erforderlichen
Angaben zu übermitteln,

3. über die Verletzung von Berufspflichten
zu unterrichten, wenn das Verhalten ge-
eignet ist, Zweifel an der Eignung, Wür-
digkeit oder Zuverlässigkeit des Mitglie-
des oder des Berufsangehörigen nach § 2
Abs. 2 Nr. 2 hervorzurufen,

4. über Erkrankungen und körperliche Ein-
schränkungen von Mitgliedern und Be-
rufsangehörigen nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 zu
unterrichten, sofern eine weitere Berufstä-

tigkeit erhebliche konkrete Gefahren be-
fürchten lässt, und

5. über Maßnahmen zu unterrichten, die sie
auf Grund von Auskünften nach Artikel 56
Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom
7. September 2005 über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen (ABl. EG Nr. L
255 S. 22) ergriffen hat.

(5) Die Aufsichtsbehörde oder die von ihr be-
stimmten Stellen haben die Kammern über

1. die Erteilung, das Erlöschen, die Rück-
nahme und den Widerruf von Approbatio-
nen und Berufserlaubnissen,

2. Meldungen der Erbringung von Dienstleis-
tungen von Berufsangehörigen nach § 2
Abs. 2 Nr. 2 und

3. Informationen über Kammerangehörige
und Berufsangehörige nach § 2 Abs. 2 Nr.
2, die ihr nach Artikel 56 Abs. 2 der Richt-
linie 2005/36/EG zugehen und sich auf die
Berufsausübung auswirken können,

umgehend zu unterrichten und Auskunft zu er-
teilen.

ZWEITER TEIL

§ 15

(1) Zur Schlichtung von Streitigkeiten, die sich aus
dem Berufsverhältnis ergeben, setzen die
Kammern Schlichtungsausschüsse ein. Diese
dürfen nicht gegen den Widerspruch eines Be-
teiligten tätig werden. Die Zuständigkeit der
Schlichtungsausschüsse erstreckt sich nicht auf
die dienstliche Tätigkeit von Kammerangehö-
rigen und Berufsangehörigen nach § 2 Abs. 2
Nr. 2, die im öffentlichen Dienst stehen oder
gestanden haben.

(2) Kammerangehörige oder Berufsangehörige
nach § 2 Abs. 2 Nr. 2, die von den Schlich-
tungsausschüssen als Zeugen oder Sachver-
ständige geladen werden, sind zum persönli-
chen Erscheinen und zur Erteilung von Aus-
künften verpflichtet; ihr Recht und ihre Pflicht
zur Wahrung des Berufsgeheimnisses bleiben
unberührt.
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(3) Für die Vernehmung der in Absatz 1 Satz 3
bezeichneten Kammerangehörigen als Zeugen
oder Sachverständige über Umstände, auf die
sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit be-
zieht, und für die Genehmigung zur Aussage
gelten die besonderen dienstrechtlichen Vor-
schriften.

(4) Das Nähere regeln die Kammern in Schlich-
tungsordnungen.

DRITTER TEIL

§ 16

(1) Verletzen Kammerangehörige und Berufsan-
gehörige nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 ihre Berufs-
pflichten, so findet gegen sie das berufs-
gerichtliche Verfahren statt. Hiervon kann in
Fällen des § 29a abgesehen werden.

(2) Wissenschaftliche, religiöse, künstlerische oder
politische Ansichten oder Handlungen können
nicht Gegenstand eines berufsgerichtlichen
Verfahrens sein. Kammerangehörige, die im
öffentlichen Dienst stehen, unterliegen hin-
sichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht der
Berufsgerichtsbarkeit.

(3) Sind seit der Pflichtverletzung mehr als fünf
Jahre vergangen, so ist eine berufsgerichtliche
Ahndung nicht mehr zulässig; der § 78 Abs. 1,
der § 78a Satz 1 sowie die §§ 78b und 78c
Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches gelten ent-
sprechend. Verstößt die Tat auch gegen ein
Strafgesetz, so verjährt die berufsgerichtliche
Verfolgung zu demselben Zeitpunkt wie die
Strafverfolgung, sofern die Tat nach den Straf-
gesetzen einer längeren Verjährungsfrist unter-
liegt.

§ 17

(1) Im berufsgerichtlichen Verfahren kann erkannt
werden auf:

1. Warnung,
2. Verweise,
3. Geldbuße bis zu 50.000,- EUR,
4. Entziehung des aktiven und passiven

Kammerwahlrechts,
5. Feststellung, dass der Beschuldigte un-

würdig ist, seinen Beruf auszuüben.

(2) Die Berufsgerichte können die in Absatz 1
Nr. 3, 4 und 5 aufgeführten berufsgerichtlichen
Maßnahmen nebeneinander verhängen.

(3) Wird eine Geldbuße verhängt, so ist ihre Höhe
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Verhältnisse des Betroffenen festzusetzen. § 18
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet
entsprechende Anwendung. Verschlechtern
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Be-
troffenen nach dem Urteil, so können die Be-
rufsgerichte die Geldbuße ganz oder teilweise
erlassen.

(4) Berufsgerichtliche Maßnahmen sind im Be-
rufsverzeichnis zu vermerken. Sie sind nach
Ablauf von fünf Jahren, beginnend mit der
Rechtskraft der berufsgerichtlichen Entschei-
dung, zu tilgen. Auskünfte über den Inhalt des
Berufsverzeichnisses dürfen nur an Gerichte,
Behörden und Körperschaften des öffentlichen
Rechts auf ein Ersuchen erteilt werden, das ei-
nen bestimmten Kammerangehörigen oder Be-
rufsangehörigen nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 betrifft.

§ 18

Dem Verwaltungsgericht wird als Berufsgericht
eine Kammer für Heilberufe und dem Oberverwal-
tungsgericht als Berufsobergericht ein Senat für
Heilberufe angegliedert.

§ 19

Die Kammer für Heilberufe entscheidet in der Be-
setzung von zwei Richtern und drei ehren-
amtlichen Richtern, die der Berufsgruppe des Be-
schuldigten angehören müssen. Der Senat für Heil-
berufe entscheidet in der Besetzung von drei Rich-
tern und zwei ehrenamtlichen Richtern, die der
Berufsgruppe des Beschuldigten angehören müs-
sen. Bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen
Verhandlung wirken die ehrenamtlichen Richter
nicht mit.

§ 20

Die richterlichen Mitglieder der Berufsgerichte und
ihre Stellvertreter werden in entsprechender An-
wendung des § 21e des Gerichtsverfassungsgeset-
zes aus der Zahl der auf Lebenszeit ernannten Rich-
ter der Berliner Verwaltungsgerichte bestimmt.
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§ 21

Die ehrenamtlichen Richter der Berufsgerichte und
ihre Stellvertreter werden aus Vorschlagslisten der
Delegiertenversammlungen von einem Ausschuss
bei dem Berufsgericht gewählt. Jede Liste muss
mindestens zwölf Vorschläge enthalten. In die
Vorschlagslisten dürfen nur Mitglieder aufgenom-
men werden, die nicht den Organen der Kammern
oder den Vorständen der Kassenärztlichen bzw.
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Berlin angehö-
ren.

§ 22

(1) Der Ausschuss beim Berufsgericht besteht aus
dem Präsidenten des Verwaltungsgerichts als
Vorsitzendem sowie einem von dem für das
Gesundheitswesen zuständigen Mitglied des
Senats bestimmten Beamten seiner Verwaltung
und je einem Vertrauensmann der vier Kam-
mern. Die Vertrauensleute und je ein Vertreter
werden von den Delegiertenversammlungen
gewählt.

(2) Für den Ausschuss beim Berufsobergericht gilt
diese Regelung mit der Maßgabe, dass an die
Stelle des Präsidenten des Verwaltungsgerichts
der Präsident des Oberverwaltungsgerichts tritt.

§ 23

Im Übrigen finden auf die Berufsgerichte die
§§ 21e und 21g des Gerichtsverfassungsgesetzes
und die §§ 13, 14, 19 bis 21, 23 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3
und 6 sowie Abs. 2, §§ 24, 25, 26 Abs. 3, §§ 27, 29,
30 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, §§ 32, 33, 38 und 39
der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechende
Anwendung.

§ 24

Auf das berufsgerichtliche Verfahren einschließlich
eines Wiederaufnahmeverfahrens sowie des Unter-
suchungsverfahrens (§ 26 Abs. 1) finden, soweit
sich nicht aus den nachfolgenden Vorschriften
Abweichungen ergeben, die Vorschriften über das
Disziplinarverfahren gegen die Landesbeamten (§ 2
des Landesbeamtengesetzes) entsprechende An-
wendung.

§ 25

(1) Der Beschuldigte kann sich des Beistandes
eines Verteidigers in jeder Lage des Verfahrens
bedienen.

(2) Als Verteidiger sind Berufsangehörige sowie
Personen zugelassen, die die Befähigung zum
Richteramt haben. Andere geeignete Personen
können nur mit Genehmigung des Gerichts zu-
gelassen werden.

§ 26

(1) Dem berufsgerichtlichen Verfahren hat ein
Untersuchungsverfahren vorauszugehen, das
vom Untersuchungsführer durchgeführt wird.

(2) Die Aufsichtsbehörde bestellt auf Vorschlag
der jeweiligen Kammer für die Dauer von vier
Jahren einen Untersuchungsführer, der die Be-
fähigung zum Richteramt haben muss. Auf
Vorschlag der Kammern kann für mehrere
Kammern auch ein gemeinsamer Untersu-
chungsführer bestellt werden. Sind mehrere
Untersuchungsführer bestellt, so vertreten sie
sich gegenseitig nach Maßgabe eines von ihnen
zu beschließenden Vertretungsplans. Kommt
ein solcher nicht zustande oder ergeben sich
aus ihm Streitigkeiten, so entscheidet die Auf-
sichtsbehörde. Wird nur ein Untersuchungsfüh-
rer bestellt, so ist zugleich ein Vertreter zu
bestellen, der ebenfalls die Befähigung zum
Richteramt haben muss.

§ 27

Werden Tatsachen bekannt, die den Verdacht eines
Berufsvergehens gemäß § 16 Abs. 1 rechtfertigen,
so beauftragt der Vorstand der Kammer den Unter-
suchungsführer mit der Durchführung der Ermitt-
lungen. Hiervon kann in Fällen des § 29a abgese-
hen werden.

§ 28

Der Untersuchungsführer hat den Beschuldigten
unter Mitteilung bestimmter Beschuldigungen vor-
zuladen, um ihm Gelegenheit zu geben, sich zu den
ihm zur Last gelegten Verfehlungen mündlich zu
äußern.
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§ 29

(1) Ist der Vorstand der Kammer auf Grund des
Ergebnisses der Untersuchung der Auffassung,
dass die Durchführung eines berufsgerichtli-
chen Verfahrens erforderlich ist, so beantragt
er bei dem Berufsgericht unter Vorlage einer
Anschuldigungsschrift und der Untersuchungs-
akten die Einleitung des berufsgerichtlichen
Verfahrens.

(2) Ist der Vorstand der Kammer auf Grund des
Ergebnisses der Untersuchung der Auffassung,
dass die Durchführung eines berufsgerichtli-
chen Verfahrens nicht erforderlich ist, so hat er
dies in einem mit Gründen versehenen Be-
schluss festzustellen. Dieser Beschluss ist dem
Beschuldigten zuzustellen und der Aufsichts-
behörde nachrichtlich zur Kenntnis zu bringen.
In dem Beschluss kann eine Maßnahme nach §
29a ausgesprochen werden.

(3) Kammerangehörige und Berufsangehörige
nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 können die Eröffnung ei-
nes berufsgerichtlichen Verfahrens gegen sich
selbst beantragen, um sich von dem Verdacht
eines Berufsvergehens zu reinigen. Der Antrag
ist an den Vorstand der Kammer zu richten, der
über die Einleitung des Untersuchungsverfa-
rens entscheidet. Die Entscheidung ist dem An-
tragsteller zuzustellen. Gegen eine ablehnende
Entscheidung kann der Antragsteller innerhalb
von einem Monat nach Zustellung schriftlich
oder durch Niederschrift bei der Geschäftsstel-
le des Berufsgerichts Beschwerde erheben.
Über die Beschwerde entscheidet das Berufs-
gericht durch Beschluss endgültig. Gibt das
Berufsgericht der Beschwerde statt, so hat der
Vorstand der Kammer das Untersuchungsver-
fahren einzuleiten.

(4) In dem berufsgerichtlichen Verfahren kann
sich die Kammer durch eine nicht dem Vor-
stand angehörige Person vertreten lassen, die
die Befähigung zum Richteramt hat. Diese Per-
son kann auch ermächtigt werden, die An-
schuldigungsschrift zu unterzeichnen.

§ 29a

(1) Ist der Vorstand der Kammer der Ansicht, dass
ein Kammerangehöriger oder ein Berufs-
angehöriger nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 seine Be-
rufspflichten verletzt hat, diese Verletzung je-
doch nicht schwer wiegt oder die Schuld gering
ist, so kann er eine Rüge aussprechen. Die Rü-
ge kann mit einer Auflage verbunden werden,

einen Geldbetrag bis zu 5.000 EUR an eine von
der Kammer zu bestimmende gemeinnützige
Einrichtung zu zahlen. Dem Betroffenen ist
zuvor Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vor-
wurf zu äußern. § 17 Abs. 3 findet entspre-
chende Anwendung.

(2) Die Rüge erfolgt schriftlich. Sie ist zu begrün-
den, zuzustellen und mit dem Hinweis auf die
Einspruchsmöglichkeit zu versehen. Die Rüge
ist der Aufsichtsbehörde zugleich nachrichtlich
zur Kenntnis zu bringen. § 17 Abs. 4 findet
entsprechende Anwendung.

(3) Das Rügerecht erlischt, sobald wegen dessel-
ben Sachverhalts ein berufsgerichtliches Ver-
fahren gegen den Betroffenen eingeleitet ist.
Abweichend von Satz 1 kann das Rügerecht in
den Fällen des § 29 Abs. 2 Satz 1 dieses Geset-
zes und des § 69 Abs. 3 der Landesdisziplinar-
ordnung in Verbindung mit § 24 dieses Geset-
zes wieder ausgeübt werden. Im Übrigen gilt §
16 Abs. 3 entsprechend.

(4) Die Erteilung einer Rüge steht einem berufs-
gerichtlichen Verfahren wegen desselben
Sachverhalts nicht entgegen. Jedoch kann nach
Ablauf von sechs Monaten nach Zugang der
Rüge die Einleitung des berufsgerichtlichen
Verfahrens nur noch erfolgen, wenn neue Tat-
sachen oder Beweismittel bekannt geworden
sind, die die Berufsverfehlung als durch eine
Rüge nicht genügend geahndet erscheinen las-
sen. Die Rüge wird in dem berufsgerichtlichen
Verfahren entweder mit anderweitiger Ent-
scheidung des Berufsgerichts für gegenstands-
los erklärt oder aufrechterhalten.

(5) Der Betroffene kann gegen die Rüge innerhalb
eines Monats nach Zustellung schriftlich Ein-
spruch beim Vorstand der Kammer einlegen.
Der Vorstand entscheidet über die Abhilfe des
Einspruchs. Hilft er dem Einspruch nicht ab, so
teilt er dies unter Hinweis auf die Möglichkeit
des berufsgerichtlichen Verfahrens mit. Der
Betroffene kann innerhalb eines Monats nach
Zustellung der Entscheidung die Eröffnung des
berufsgerichtlichen Verfahrens nach § 16 bean-
tragen. Ein Untersuchungsverfahren nach § 26
Abs. 1 findet nicht statt.

§ 30

(1) Über die Eröffnung des berufsgerichtlichen
Verfahrens entscheidet das Berufsgericht durch
Beschluss, der dem Beschuldigten zuzustellen
ist.
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(2) Der Beschluss, das berufsgerichtliche Verfah-
ren zu eröffnen, ist unanfechtbar. In ihm sind
die dem Beschuldigten zur Last gelegten Ver-
fehlungen anzuführen.

(3) Der Beschluss, durch den die Eröffnung des
berufsgerichtlichen Verfahrens abgelehnt wird,
ist zu begründen. Gegen ihn kann die Kammer
binnen eines Monats nach Zustellung Be-
schwerde bei dem Berufsobergericht einlegen.

(4) Vor einer Entscheidung über die Eröffnung
des Verfahrens kann der Vorsitzende des Be-
rufsgerichts eine Weiterführung der Untersu-
chung durch den Untersuchungsführer anord-
nen, soweit er eine weitere Aufklärung des
Sachverhalts für erforderlich hält.

§ 31

(1) Hält das Berufsgericht oder das Berufsoberge-
richt die Schuld des Beschuldigten für gering
und die Folgen des Berufsvergehens für unbe-
deutend, so kann es das berufsgerichtliche Ver-
fahren mit Einverständnis des Beschuldigten
auch gegen Zahlung einer Buße bis zur Höhe
von 5.000 EUR einstellen. Der Einstellungs-
beschluss ist dem Beschuldigten, der zuständi-
gen Berufskammer und der Aufsichtsbehörde
zuzustellen. Gegen die Einstellung des Verfah-
rens können die zuständige Kammer und die
Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nach
Zustellung schriftlich oder durch Niederschrift
bei der Geschäftsstelle des Berufsgerichts Ein-
spruch erheben.

(2) Bei rechtzeitigem Einspruch wird die Haupt-
verhandlung vor dem Berufsgericht anberaumt.
Der Einspruch kann bis zum Beginn der
Hauptverhandlung zurückgenommen werden.

§ 32

(1) Zu der Hauptverhandlung sind der Beschuldig-
te, sein Verteidiger, die Kammer und die Auf-
sichtsbehörde zu laden.

(2) Die Vertreter der Kammer und der Aufsichts-
behörde sind befugt, ihre Auffassung darzule-
gen und Anträge zu stellen.

§ 33

(1) Gegen das Urteil des Berufsgerichts ist die
Berufung an das Berufsobergericht zulässig.

(2) Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Urteils bei dem Berufsoberge-
richt schriftlich oder durch schriftlich aufzu-
nehmende Erklärung vor der Geschäftsstelle
des Berufsobergerichts einzulegen und inner-
halb eines weiteren Monats zu begründen. Die
Berufungsfrist wird auch gewahrt, wenn wäh-
rend ihres Laufes die Berufung bei dem Be-
rufsobergericht eingelegt wird.

§ 34

(1) Die persönlichen und sachlichen Kosten der
Berufsgerichtsbarkeit trägt das Land Berlin.

(2) Die Einnahmen an Gebühren, Kosten, Ord-
nungsgeldern, Geldbußen und Bußen gemäß §
31 fließen dem Lande Berlin zu.

VIERTER TEIL

§ 35

(1) Das Gesetz tritt am 1. Januar 1962 in Kraft *).

(2) Gleichzeitig treten alle entgegenstehenden oder
gleichlautenden Vorschriften des Landesrechts
außer Kraft. Insbesondere treten, soweit sie ih-
re Gültigkeit noch nicht verloren haben, außer
Kraft die §§ 17 bis 83, 86 bis 91 und 93 der
Reichsärzteordnung vom 13. Dezember 1935
(RGBl. I S. 1433), die §§ 18 bis 27, 29 und 30
der Ersten Durchführungsverordnung zur
Reichsärzteordnung vom 31. März 1936
(RGBl. I S. 338), die Zweite Durchführungs-
verordnung zur Reichsärzteordnung vom
8. Mai 1937 (RGBl. I S. 585); das Gesetz über
die Zahnärztekammer vom 17. April 1923 (GS
S. 111); die §§ 19 bis 83, 89 und 90 der
Reichstierärzteordnung vom 3. April 1936
(RGBl. I S. 347), die §§ 17 bis 25 der Ersten
Durchführungsverordnung zur Reichstierärzte-
ordnung vom 25. Juli 1936 (RGBl. I S. 571),
die Zweite Durchführungsverordnung zur
Reichstierärzteordnung vom 5. März 1937
(RGBl. I S. 278), § 2 der Verordnung zur Er-
gänzung der Reichstierärzteordnung vom
11. August 1939 (RGBl. I S. 1389), die Ver-
ordnung zur Ergänzung der Reichstierärzteord-
nung vom 30. November 1940 (RGBL. I S.
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1545), die Vierte Verordnung zur Ergänzung
der Reichstierärzteordnung vom 16. Juli 1942
(RGBl. I S. 467); die §§ 5 bis 22, 26 und 29
der Reichsapothekerordnung vom 18. April
1937 (RGBl. I S. 457) und die Verfahrensord-
nung für die Apothekerberufsgerichte vom
8. Oktober 1937 (RGBl. I S. 1122).

(3) § 4b gilt nicht für Kammern, die nach dem
22. September 1999 gegründet worden sind.

*) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Ge-
setzes in der ursprünglichen Fassung vom
18. Dezember 1961 (GVBl. S. 1753).


